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 [[NeuerBrief]] 
        NeuerBrief 
 
 
  
 
 

 
 
 
IHK-Stellungnahme zur  
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solarpark Silberberg“ der Stadt Daaden 
 
 
Sehr geehrte Frau Weichart, 
 
vielen Dank für die Einbindung in das Genehmigungsverfahren zu o. g. Vorhaben, zu dem wir wie folgt Stellung nehmen. 
 
Grundsätzlich steht die IHK, Planvorhaben, die der Energiegewinnung mithilfe erneuerbarer Energien dienen, positiv 
gegenüber. Da sich jedoch mögliche Nutzungskonflikte für eine bereits bestehende (landwirtschaftliche) Gewerbean-
siedlung ergeben, nehmen wir im Einklang mit den IHK-Grundsätzen und dem RROP (G149e) die Bedenken des „Reiter-
hofes Silberberg“ in unsere Stellungnahme mit auf. Da der Reiterhof Funktionen des Tourismus und der Naherholung 
erfüllt und diese als Geschäftsmodell nutzt, lässt sich durch die Veränderung des Landschaftsbildes, durch den geplanten 
Solarpark ein Nutzungskonflikt mit bereits bestehendem Gewerbe erkennen. Der Nutzungskonflikt ergibt sich durch den 
fehlenden Sichtschutz und die geographische Nähe des Solarparks zum Reitplatz des Hofes. Es wird eine Kundenreduk-
tion befürchtet, da das Landschaftsbild, während Bau und Betrieb der Anlage gestört wird.  
 
Wir bitten Sie daher unter Berücksichtigung der genannten Punkte um einen Ausgleich, etwa durch Bepflanzung und 
stehen Ihnen als Ansprechpartner für Rückfragen gerne zur Verfügung! 
 
Sollten im weiteren Verfahren Informationen vorliegen, die von Bedeutung für die hiesigen Unternehmen sind, bitten wir 
um erneute Einbindung als Vertretung der regionalen Wirtschaft. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Frederik Fein 
IHK-Regionalberater 
für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied 
 
 
 

IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen l Wiedstraße 9 l 57610 Altenkirchen  Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen 
 
Ihre Zeichen/Nachricht vom 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf 
Frau Melina Weichart 
Postfach 40 
57563 Daaden 
 
per Mail an: bauleitplanung@daaden-herdorf.de 
 
 

Ihr Ansprechparter 

Frederik Fein 

E-Mail fein@koblenz.ihk.de 

Telefon  02681 87897-10 

Fax 02681 87897-26 
 

 
  

Altenkirchen, den 6. März 2023 
 

http://www.ihk-koblenz.de/
mailto:bauleitplanung@daaden-herdorf.de


Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Direktion Landesarchäologie I Außenstelle Koblenz

Niederberger Höhe 1 I 56077 Koblenz

Direktion

Landesarchäologie

Außenstelle Koblenz

Niederberger Höhe 1

56077 Koblenz

Telefon 0261 6675 3000

landesarchaeologie-koblenz

@gdke.rlp.de

www.gdke.rlp.de
Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf

Postfach 40

57563 Daaden

Mein Aktenzeichen

2020_0990 5

Ihre Nachricht vom

28.02.2023

3/610-01

Aufstellung

Datum

08.03.2023.

Ansprechpartner / Email

Achim Schmidt

achim.schmidt@gdke.rlp.de

Telefon

0261 6675 3028

(bitte immer angeben)

hier:

Beteiligungsart § 4 Abs. 2 BauGB

Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, 

Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz

Gemarkung Daaden

Projekt Bebauungsplan Nr. 19 "Solarpark Silberberg"

Ortsteil:

Betreff Archäologischer Sachstand

Erdarbeiten Verdacht auf archäologische Fundstellen

Gemäß unserer Korrespondenz (Email) mit dem Vorhabenträger 
vom 15.11.2022 haben wir den archäologischen Sachstand erneut 
anhand der vorliegenden Informationen geprüft. Wir möchten den 
Sachstand im Rahmen der Vorhabenumsetzung in Form von 
kleinen Schürfen an verschiedenen Stellen des Plangebietes 
untersuchen. Für den Vorhabenträger ergeben sich durch dieses 
Vorgehen Vorteile, da während der Vorhabenumsetzung 
entsprechendes Erdbaugerät bauseits ohnehin vor Ort vorhanden 
ist. Unsere Forderung nach frühzeitiger Bekanntgabe des 
Baubeginns ist durch die Begründung, Abschnitt "Hinweise", Absatz 
"Archäologie", Seite 33 berücksichtigt. Unsere Forderung nach einer 
geomagnetischen Voruntersuchung, wie in unserem Schreiben vom 
21.12.2020 gefordert, ziehen wir hiermit zurück.

3219

Überwindung / Forderung: 

Keine weiteren Forderungen: Unsere Belange sind 
berücksichtigt

Erläuterungen zu archäologischem Sachstand 

Verdacht auf archäologische Fundstellen

Bislang liegen der Direktion Landesarchäologie in diesem Bereich keine konkreten Hinweise auf 
archäologische Fundstellen vor. Allerdings stufen wir den Planungsbereich aus topographischen 
Gesichtspunkten als archäologische Verdachtsfläche ein. Dementsprechend können bei Bodeneingriffen 
bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage treten, die vor ihrer Zerstörung durch die 
Baumaßnahmen fachgerecht untersucht werden müssen.
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Erläuterung Überwindungen / Forderungen

Keine weiteren Forderungen: Unsere Belange sind berücksichtigt

Durch die aktuelle Textfestsetzung sind unsere Belange berücksichtigt.

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion Landesarchäologie. Eine 
Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Referat Erdgeschichte (erdgeschichte@gdke.rlp.de) sowie der 
Direktion Landesdenkmalpflege (landesdenkmalpflege@gdke.rlp.de) muss gesondert eingeholt werden.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. / i.V.

Achim Schmidt

Bei Rückfragen stehen wir gerne unter der oben genannten Rufnummer oder Emailadresse zur Verfügung. Bitte 
geben Sie unser oben genanntes Aktenzeichen an.
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E-Mail: bauleitplanung@daaden-herdorf.de 
 
Verbandsgemeindeverwaltung 

Daaden-Herdorf 

Fachbereich Bauen und Umwelt 

Bahnhofstraße 4 

57567 Daaden 

   

 

Bahnhofstraße 32  

56410 Montabaur 

Telefon 02602 9228-0 

Telefax 02602 9228-1800 

dlr-ww-oe@dlr.rlp.de 

www.dlr-westerwald-
osteifel.rlp.de 

 

31. März 2023 

Mein Aktenzeichen 
GA08_910 
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom 
28.02.2023 
 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Michael Kien 
 

Telefon 
02602 92281327 
 

 

Bauleitplanung 

Az. 3 / 610-01:   Aufstellung des vorhabenbezogenen BPlan "Solarpark Silberberg" 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
nach eingehender fachbehördlicher Prüfung nehmen wir zum o.g. Vorgang wie folgt erneut 
Stellung: 

1. Wir haben zu den Ausführungen in unserer Stellungnahme vom 27.01.2023 und 
dem darin geäußerten Klärungsbedarf bisher noch keinerlei Rückmeldung erhalten. 
Insofern halten wir alle im genannten Schreiben aufgeführten, Bedenken tragenden 
Vorbehalte aufrecht.  

2. In den jetzt vorliegenden Unterlagen sind die zum Ausgleich der „…mit den baulichen 
Maßnahmen einhergehenden erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
und/oder der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes…“ „…erforder-
lichen Kompensationsmaßnahmen…“ konkretisiert. Auch zu diesen besteht aus 
unserer fachbehördlichen Sicht mehrfach Klärungsbedarf: 

a. Die in unserem vorgenannten Schreiben unter Punkt 3.e.a) genannte grundsätz-
liche Klärung der Frage nach einer bei Solaranlagen dieser Größenordnung vor-
handenen Ausgleichsverpflichtung, die über die im Gebiet vorgesehenen Maß-
nahmen bzw. vorhandenen Möglichkeiten hinausgeht.  

Bei ähnlich gelagerten Solarpark-Anträgen in anderen VG bzw. Landkreisen   
wird nach unserer Kenntnis regelmäßig davon ausgegangen, dass die unter den 
Modulen verbleibende landwirtschaftliche Fläche durch die Umstellung der Bear-
beitung hin zu „extensiver“ Bewirtschaftung eine ökologische Aufwertung erfährt, 
deren KW-Faktor zur Verrechnung mit den vorgenannten Beeinträchtigungen 
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herangezogen wird, was regelmäßig zur Erfüllung der Ausgleichsverpflich-
tung(en) führt.  

b. Von den durch die aufgeführten Maßnahmen betroffenen externen Flurstücken 
können aus unserer fachbehördlichen Sicht - sofern (siehe a.) tatsächlich eine 
diesbezügliche Verpflichtung bestehen sollte - folgende Flächen ohne Bedenken 
mitgetragen werden: 

1. Gemarkung Derschen, Flur 1 Flurstück Nr.29/2 

2. Gmkg. Astert, Flur 20, Flst. Nr.19 

3. Gmkg. Astert, Flur 21, Flste. Nrn.58/9 u. 60/9 

c. Zu allen anderen Komp.-Flächen bestehen starke agrarstrukturelle Bedenken, 
da sie sich jeweils mitten in Bewirtschaftungsgewannen befinden und diese dadurch 
deutlich verkleinert bzw. verschlechtert würden.  

Dass sich diese vereinzelten Flächen ggf. im Eigentum der Gemeinde bzw. Stadt 
befinden, hebt die Bedenken nicht auf. Da es sich um „Splitterparzellen“ handelt, 
weisen wir an dieser Stelle auf die Möglichkeit eines „freiwilligen Landtausches“ 
hin, somit eines schnellwirksamen Tauschverfahren nach dem Flurbereinigungs-
gesetz. Erste Informationen hierzu können Sie über folgenden Link erhalten: 

https://www.dlr.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr_web_full.xsp?src=EU4WP82Q
Q4&p1=title%3DFreiwilliger+Landtausch%7E%7Eurl%3D%2FInternet%2Fglobal%2
Fthemen.nsf%2F%28Web_P_LEW_UKat_XP%29%2F8E8432659BC07FFAC1256
F0A0047844B%3FOpenDocument&p3=J0PCX9RS7G&p4=78HV82A9P5  

 

Wir bitten um weitere Beteiligung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Michael Kien 

https://www.dlr.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr_web_full.xsp?src=EU4WP82QQ4&p1=title%3DFreiwilliger+Landtausch%7E%7Eurl%3D%2FInternet%2Fglobal%2Fthemen.nsf%2F%28Web_P_LEW_UKat_XP%29%2F8E8432659BC07FFAC1256F0A0047844B%3FOpenDocument&p3=J0PCX9RS7G&p4=78HV82A9P5
https://www.dlr.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr_web_full.xsp?src=EU4WP82QQ4&p1=title%3DFreiwilliger+Landtausch%7E%7Eurl%3D%2FInternet%2Fglobal%2Fthemen.nsf%2F%28Web_P_LEW_UKat_XP%29%2F8E8432659BC07FFAC1256F0A0047844B%3FOpenDocument&p3=J0PCX9RS7G&p4=78HV82A9P5
https://www.dlr.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr_web_full.xsp?src=EU4WP82QQ4&p1=title%3DFreiwilliger+Landtausch%7E%7Eurl%3D%2FInternet%2Fglobal%2Fthemen.nsf%2F%28Web_P_LEW_UKat_XP%29%2F8E8432659BC07FFAC1256F0A0047844B%3FOpenDocument&p3=J0PCX9RS7G&p4=78HV82A9P5
https://www.dlr.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr_web_full.xsp?src=EU4WP82QQ4&p1=title%3DFreiwilliger+Landtausch%7E%7Eurl%3D%2FInternet%2Fglobal%2Fthemen.nsf%2F%28Web_P_LEW_UKat_XP%29%2F8E8432659BC07FFAC1256F0A0047844B%3FOpenDocument&p3=J0PCX9RS7G&p4=78HV82A9P5
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Neuaufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Silberberg“ der Stadt Daaden; Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Ihre Email vom 28.02.2023 
 
 
Sehr geehrte Frau Ebener, 
sehr geehrte Frau Weichart, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
nach Anhörung der bei der hiesigen Dienststelle zu beteiligenden Fachabteilungen geben wir 
nach derzeitigem Kenntnisstand folgende zusammenfassende Stellungnahme ab: 
 
 

I. Aus landesplanerischer Sicht sind die Auflagen aus der durchgeführten vereinfachten 
raumordnerischen Prüfung - Ergebnis vom 16.09.2022 -, welche gleichzeitig als landes-
planerische Stellungnahme gemäß § 20 LPIG gelten, zu beachten und gemäß § 1 Abs. 4 
BauGB mittels verbindlichen textlichen Festsetzungen umzusetzen. 
 
 

II. Aus ortsplanerischer Sicht weisen wir darauf hin, dass aus dem Vorhabens- und Erschlie-
ßungsplan ist nicht ersichtlich wird, ob für die beabsichtigte Haupt- und Nebenerschlie-
ßung bauliche Befestigungen vorgesehen sind, zumal diese geplanten Erschließungen 
nicht dem klassifizierten Straßennetz zuordnenbar sind und dementsprechend unter Um-
ständen nicht den vorgesehenen Belastungen standhalten. Dies entspricht nicht der not-
wendigen Detailtiefe eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 

 
 

III. Aus naturschutzfachlicher Sicht wird folgende Stellungnahme abgegeben: 
 
Im Nachgang zu unserer umfangreichen naturschutzfachlichen Stellungnahme im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (17.12.2020) fanden um-

 
 
Verbandsgemeindeverwaltung  
Daaden-Herdorf 
Frau Andrea Ebener / Frau Melina Weichart 
Bahnhofstraße 4 
57567 Daaden 
 
 

 

Referat 60: Bauleitplanung und 
Umweltschutz 

Auskunft erteilt: Elena Schäfer 

Durchwahl: 0 26 81 – 81 26 50 
Telefax: 0 26 81 – 81 26 88  
E-Mail: elena.schaefer@kreis-ak.de 

Aktenzeichen: 60-29/BPlan/Daaden/ 
Solarpark Silberberg 

Sprechzeiten: Mo – Fr 08:30 – 12:00 
 Mo – Mi 14:00 – 16:00 
 Do 14:00 – 18:00 

Dienstgebäude: Hochstraße 28 

Zimmer: E 02 

  

 03.04.2023 

 

mailto:elena.schaefer@kreis-ak.de
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fassende Untersuchungen anhand einer Natura 2000- Vorprüfung, eines Fachbeitrags Ar-
tenschutzes und Umweltberichtes statt. In enger Abstimmung sowie zahlreichen Termi-
nen wurden die Untersuchungsergebnisse besprochen und die daraus resultierenden 
Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen mit der unteren Naturschutzbehörde abge-
stimmt und final festgelegt. 
 
Gegen das Vorhaben bestehen aus naturschutzfachlicher Sicht keine Bedenken, wenn 
die Maßnahmen, die in den textlichen Festsetzungen und der Begründung aufgeführt 
wurden und die aus den Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich des 
Umweltberichtes resultieren, vollumfänglich und verbindlich umgesetzt werden. 
 
 

IV. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird folgende Stellungnahme abgegeben: 
 
Von Seiten der unteren Wasserbehörde bestehen nach aktuellen Planunterlagen keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Silber-
berg“ der Stadt Daaden 
 
Laut den Planunterlagen befindet sich das Plangebiet weder in einem Wasserschutzge-
biet, noch sind Überschwemmungsgebiete betroffen. Im Plangebiet befindet sich ein 
Tümpel, welcher durch die Planung nicht beeinträchtigt wird und innerhalb der Fläche 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft liegt. Fließgewäs-
ser und deren Ufer sind durch die Planung nicht betroffen. 
 
Entsprechend der Festsetzungen im B-Plan wird §55 Abs. 2 WHG beachtet und Nieder-
schlagswasser soll auf dem Grundstück versickert werden. 
 
In der Begründung wird auf die Starkregenkarte des Landes RLP eigegangen und es 
werden entsprechende Festsetzungen im B-Plan getroffen. Im Nordosten und im Süden 
des Plangebiets bestehen zwei Sturzflut-Entstehungsgebiete (Abb. 1). Durch die Bau-
maßnahmen darf es zu keiner Verschärfung der Starkregengefährdung im Talbereich 
kommen. 
 

 
Abb. 1: Starkregenkarte des Landes RLP, Plangebiet eingezeichnet 
 
Über bestehende Altlasten auf der beplanten Fläche liegen keine Informationen vor. Ohne 
Untergrunduntersuchung ist dies jedoch nie vollständig auszuschließen. Sollten bei den 
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Baumaßnahmen Bodenverunreinigungen angetroffen werden, ist das weitere Vorgehen 
mit den zuständigen Bodenschutzbehörden abzustimmen. 
 
Um die Bodenversiegelung zu minimieren und die Bodenfunktionen weiterhin sicherzu-
stellen, sollte der Gesamtversiegelungsgrad so gering wie möglich gehalten werden. Flä-
chen die der Zuwegung dienen, Gebäudevorzonen und eventuelle Parkplatzflächen sollen 
aus wasserdurchlässigen Materialien errichtet werden. 

 
Die im Umweltbericht genannten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich des Schutzguts Boden und Wasser sind zu beachten (Punkt 2.1.6 und 2.2.3 
des Umweltberichts). 
 
 

V. Seitens der unteren Denkmalschutzbehörde bitten wir um Beachtung der Stellungnahme 
der GDKE, Direktion Archäologie vom 08.03.2023. 
 
 

VI. Aus brandschutztechnischer Sicht  sind die unter Ziffer 6.5 "Brandschutz" gemachten An-
gaben in der Begründung zum o.g. BPlan ausreichend und plausibel. 
Der erforderliche Feuerwehrplan ist im Vorfeld mit der Brandschutzdienststelle der Kreis-
verwaltung abzustimmen. 
 
 

VII. Seitens der Wirtschaftsförderung werden folgende Hinweise gegeben:  
 
Der ländliche Raum und damit auch die Kommunen im Landkreis Altenkirchen nehmen 
eine Schlüsselrolle im Rahmen der Energiewende bzw. des Ausbaus der erneuerbaren 
Energien ein. Sie entscheiden maßgeblich darüber, ob die von der Bundesregierung fest-
gelegten Klimaschutzziele erreicht werden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien be-
deutet zugleich auch die langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. 
Ohne den Ausbau der erneuerbaren Energien ist mit weiter steigenden Energiepreisen zu 
rechnen. Erste -mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland fest verwurzelte- Unternehmen 
verlassen das Land. Insbesondere die USA bieten durch ein 370 Mrd. Dollar Förderpro-
gramm für erneuerbare Energien (Inflation Reduction Act) hoch attraktive Rahmenbedin-
gungen an. Obwohl es sich bei diesen Firmen um Schwergewichte der Deuts chen Wirt-
schaft handelt (BASF, Schäffler), werden sich diese Unternehmensabwanderungen un-
mittelbar auf den im Landkreis Altenkirchen stark vertretenen Mittelstand auswirken. 
Aus den o. g. Gründen befürwortet die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen weiterhin 
die Errichtung des Solarparks Silberberg. 
Zudem weisen wir auf den aktuellen Ausbaustand der realisierten Photovoltaikfreiflächen-
anlagen im Landkreis Altenkirchen hin und setzen diesen ins Verhältnis zu den vorgege-
benen Ausbauzielen. Der Anteil der installierten Solarleistung auf Freiflächen beträgt lt. 
den Daten aus dem Marktstammdatenregister (Stand 15. Februar 2023) 12,7 Megawatt. 
Diese 12,7 Megawatt entsprechen lediglich 3% des vorgegebenen Zielwertes. D. h., ein 
massiver Zubau von Photovoltaikfreiflächenanlagen ist zwingend geboten, wenn man nur 
ansatzweise die Ziele ernsthaft erreichen will. 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Elena Schäfer 










